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STADT EBERSWALDE 
Der Bürgermeister 
 

 DB/Vorlage Nr. BV/441/2010 

 

Datum: 09.09.2010 
 
zur Behandlung in Sitzung:
       - öffentlich - 

 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  

 
67.1 - SG Friedhöfe 
 

 
 
Betrifft: Schließung des Friedhofes Kupferhammer, 
           Stilllegung von Teilflächen der Friedhöfe Waldfriedhof 
           und Friedhof Finow – Biesenthaler Straße -  
 
Beratungsfolge: 
 
Finanzausschuss 07.10.2010 beratend 
Hauptausschuss 21.10.2010 beratend 
Stadtverordnetenversammlung 28.10.2010 beschließend 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass die Absicht zur 
Schließung des Friedhofes Kupferhammer sowie die Stilllegung von  
6,1 ha Teilfläche des Waldfriedhofes Eberswalde und 0,8 ha 
Teilfläche des Friedhofes Finow, Biesenthaler Straße öffentlich 
bekannt gemacht wird. 
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Bürgermeister, den 
Beschluss zur Schließung bzw. Stilllegung der Stadtverordnetenver- 
sammlung im Januar 2011 zur abschließenden Entscheidung vorzulegen. 
 
 
 
Boginski  
Bürgermeister  
 
Anlagen: 
Anlage 1 – Lageplan Friedhof Kupferhammer 
Anlage 2 - Lageplan Stilllegungsfläche Waldfriedhof 
Anlage 3 - Lageplan Stilllegungsfläche Friedhof Finow, 
           Biesenthaler Straße 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja X     Nein  

VwHH  
 
VmHH  

Abstimmungsergebnis: 
 

    
Abgleich mit Haushaltsplan: HH-Stelle Planansatz akt. Kosten-/Ein- 

nahmenermittlung 
I Ausgaben/    HHjahr:                          
  Einnahmen    HHjahr                             

HHjahr:                          
HHjahr:                          
HHjahr:                          

Gesamtkosten:                      
Folgekosten pro Jahr:                      

II Finanzierungsquellen: HH-Stellen Ansatz lt. Plan voraussichtl. 
Einnahmen 

                    
                    

a)        Zweckgeb. FÖM : 
b)sonst. zweckgeb. Einn.: 
c) Eigenmittel der Stadt:                     
d) :                     
e):                     
Mitzeichnung Amtsleiter/in: 
 

Mitzeichnung AL Kämmerei: 

Erläuterung: Durch die Stilllegung der Überhangflächen ergibt sich in den Folgejahren 
             eine Kostenersparnis von 45.100,00 €. 
             Das langfristige Einsparpotential nach 20 Jahren (völlige Aufgabe als 
             Friedhofsfläche nach Ablauf aller Ruhefristen) liegt bei 200.422,92 €. 
 
 
 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Die in der Friedhofskonzeption nachgewiesenen Berechnungen ergaben, 
dass von 25,73 ha vorhandener Friedhofsfläche tatsächlich nur  
16,7 ha benötigt werden, so dass eine Überhangfläche von 9,03 ha 
entsteht. 
Dies ist u. a. auf das veränderte Bestattungsverhalten, Änderung bei 
den Ruhefristen und Grabnutzungsrechten sowie den Bevölkerungsrück- 
gang zurückzuführen. 
Durch die Aufgabe der Überhangflächen können die Pflege- und 
Unterhaltungskosten für die Friedhöfe maßgeblich reduziert werden. 
Gemäß § 4 Abs. 2 der Friedhofssatzung der Stadt Eberswalde ist 
die Absicht der Schließung eines Friedhofes öffentlich bekannt 
zu geben. Erst danach kann die eigentliche Schließung eines 
Friedhofes beschlossen werden. 


